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Staatsverträge (6. Medienänderungsstaatsvertrag) 

 
 
 
A. Problem 
 
Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben im Rahmen der Konferenz 
der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 12. Dezember 2024 den 
Entwurf des Sechsten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(6. Medienänderungsstaatsvertrag) beschlossen. Es ist beabsichtigt, den Staatsvertrag auf 
der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 12. März 2025 
zu unterzeichnen. Die Gesetzesbegründung wird derzeit noch erstellt und zur Unterschrift des 
6. Medienänderungsstaatsvertrags vorliegen. 
 
Der Präsident des Senats ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 der Geschäftsordnung des Senats zur 
Unterzeichnung des Staatsvertrags zu ermächtigen. Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) ist 
entsprechend zu unterrichten.  
 
B. Lösung 
 
Der Senat bittet die Bremische Bürgerschaft (Landtag) um Kenntnisnahme des 
6. Medienänderungsstaatsvertrags und ermächtigt den Präsidenten des Senats, diesen zu 
unterzeichnen.  
 
Der 6. Medienänderungsstaatsvertrag sieht eine Novellierung des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages mit unter anderem folgende Änderungen vor: 
 
Eine wesentliche Neuerung ist zunächst die Einführung einer Jugendschutzvorrichtung in den 
Betriebssystemen der Endgeräte (§ 12 JMStV-E). Anbieter von Betriebssystemen, die von 
Kindern und Jugendlichen üblicherweise genutzt werden, haben danach zukünftig 
sicherzustellen, dass ihre Betriebssysteme über eine § 12 JMStV-E entsprechende 
übergreifende Jugendschutzvorrichtung verfügen. Der neue Ansatz sieht einen individuell 
leicht einstellbaren und einfach zu konfigurierenden Jugendschutz auf Endgeräten vor. Im 
Fokus stehen Apps, weil über sie ein Großteil der Mediennutzung von Kindern und 
Jugendlichen erfolgt. Dabei erfolgt eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten, indem jeder 
Akteur für seinen eigenen Wirkungskreis verantwortlich ist und bleibt. Eine Filterung von 
Inhalten auf Ebene der Betriebssysteme erfolgt nicht.   
 
Ferner wird der Maßnahmenkatalog der Landesmedienanstalten beim Vorgehen gegen 
Anbieter erweitert. So ermöglicht § 20 Abs. 4 Satz 2 JMStV-E den Landesmedienanstalten 
zukünftig, Kreditunternehmen oder anderen Finanzunternehmen die Mitwirkung bei Zahlungen 
von Nutzern unzulässiger Angebote im Sinne von § 4 Abs. 1 JMStV-E und § 4 Abs. 2 JMStV, 
also beispielsweise jugendgefährdender pornografischer Angeboten, zu untersagen. Die 
Regelung entspricht § 9 Abs. 1 Nr. 4 im Glücksspielstaatsvertrag. 
Einen wichtigen Beitrag zu einem konvergenten Jugendmedienschutz bildet die Einführung 
der Durchwirkung der Alterseinstufung (§ 5 Abs. 2 Satz 2 JMStV-E). Hintergrund der 
Bestimmung ist, dass es in Deutschland auf Grund der geteilten Gesetzgebungszuständigkeit 



im Bereich der Medien zwei Jugendschutzregulierungen gibt, einerseits das 
Jugendschutzgesetz (JuSchG) und andererseits den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, der 
einschließlich der dargestellten Neuregelung für Betriebssysteme auf Grund der Zuständigkeit 
der Länder für den Rundfunk und die Telemedien gilt. Beide Regelungsregime enthalten 
Alterseinstufungen für ihre jeweiligen Medien in Hinblick auf den Jugendschutz. Ziel der 
Neuregelung ist es, dass eine einmal vorgenommene Altersbewertung ihre Gültigkeit auch für 
das andere Regelungsregime behält. Nach der bisherigen Rechtslage ist es möglich, dass 
eine spätere Altersbewertung nach dem Jugendschutzgesetz auch bei einer vorherigen 
Altersbewertung nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom Anbieter berücksichtigt 
werden müsste. 
 
Schließlich ist in dieser nicht abschließenden Darstellung der Regelungsschwerpunkte des 
Gesetzesvorhabens die verbesserte Aufgabenbeschreibung der KJM (§ 16 JMStV-E) zu 
nennen. Die KJM ist die Kommission für Jugendmedienschutz. Sie ist bisher u. a. für die 
abschließende Beurteilung von Angeboten nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
zuständig (§ 16 Abs. 1 Satz 1 JMStV). Die Aufgabenbeschreibung der KJM wird nunmehr 
ergänzt um die Unterstützung der Landesmedienanstalten bei der Fortentwicklung der 
Aufsichtspraxis im Bereich des Kinder- und Jugendmedienschutzes. Damit werden die 
Aufgaben der KJM an die Aufgaben der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz 
angeglichen. Dies erfolgt, um den Jugendmedienschutz in Deutschland besser aufeinander 
abstimmen zu können. 
 
C. Alternativen 
 
Es werden keine Alternativen vorgeschlagen. 
 
D.  Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen   
 
Der 6. Medienänderungsstaatsvertrag führt weder zu finanziellen Auswirkungen für den 
Haushalt des Landes Bremen noch sind Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu erwarten. 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
Die Senatskanzlei hat dem Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz, 
Informationsfreiheit und Digitalisierung am 15. Januar 2025 über den 6. 
Medienänderungsstaatsvertrag berichtet. 
 
F. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Zur Öffentlichkeitsarbeit geeignet. 
Die beigefügte Mitteilung des Senats an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) ist im zentralen 
elektronischen Informationsregister zu veröffentlichen. 
 
G. Beschluss 
 

1. Der Senat nimmt entsprechend der Vorlage der Senatskanzlei von dem Entwurf des 
Sechsten Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge Kenntnis. 

2. Der Senat ermächtigt den Präsidenten des Senats, den Sechsten Staatsvertrag zur 
Änderung medienrechtlicher Staatsverträge zu unterzeichnen. 

3. Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage der Senatskanzlei die beigefügte 
Mitteilung des Senats an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) und deren 
Weiterleitung an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) unter Hinweis auf die geplante 
Staatsvertragsunterzeichnung auf der Konferenz der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 12. März 2025 mit der Bitte um Kenntnisnahme. 



 

 

Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 18. Februar 2025 

Entwurf des Sechsten Staatsvertrags zur Änderung medienrechtliche Staatsverträge 
(6. Medienänderungsstaatsvertrag) 

Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf des Sechsten 
Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(6. Medienänderungsstaatsvertrag) mit der Bitte um Kenntnisnahme. Es ist beabsichtigt, den 
Staatsvertrag im Rahmen der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder am 12. März 2025 zu unterzeichnen. Die Gesetzesbegründung wird derzeit noch 
erstellt und zur Unterschrift des 6. Medienänderungsstaatsvertrags vorliegen. 
 
Der 6. Medienänderungsstaatsvertrag sieht eine Novellierung des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages vor. Mit diesem ist die Einführung einer Jugendschutzvorrichtung in den Be-
triebssystemen der Endgeräte vorgesehen. Ferner wird der Maßnahmenkatalog der Lan-
desmedienanstalten beim Vorgehen gegen Anbieter erweitert und die Durchwirkung der Al-
terseinstufung eingeführt. Zudem wird die Aufgabenbeschreibung der KJM verbessert. 
 
Es wird um eine Befassung in der Februar-Sitzung gebeten, da der Staatsvertrag am 
12. März 2025 unterzeichnet werden soll. 

Beschlussempfehlung: 
Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) nimmt den Entwurf des Sechsten Staatsvertrags zur 
Änderung medienrechtlicher Staatsverträge zur Kenntnis. 
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